
  

   Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu 

    Öffentliche Bekanntmachung 

 

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GBl. S. 259) hat der Gemeinderat 
am 14.12.2020 folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 24.10.1994 beschlossen: 
 
 

Artikel I – Satzungsänderung 
 
Es wird folgender § 3 a (neu) eingefügt: 
 
Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum 
 
Nach Entscheidung des/der jeweiligen Vorsitzenden können unter den in § 37a GemO festgelegten 
Voraussetzungen Sitzungen des Gemeinderats, der Ausschüsse und sonstigen gemeinderätlichen Gremien 
sowie Sitzungen der Ortschaftsräte und des Jugendgemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der 
Mitglieder im Sitzungsraum durchgeführt werden. 
 
 

Artikel II – Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Öffentliche Bekanntmachungen im Internet: www.leutkirch.de/bekanntmachungen 
 
Leutkirch im Allgäu, 14.12.2020 
Hans-Jörg Henle, Oberbürgermeister 
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